
VERORDNUNG (EG) Nr. 471/2004 DER KOMMISSION
vom 12. März 2004

zur Änderung der Erstattungssätze bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in
Form von nicht unter Anhang I des Vertrages fallenden Waren

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5 Buchstabe a)
und Artikel 27 Absatz 15,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Erstattungsbeträge, die ab 20. Februar 2004 bei der
Ausfuhr von den im Anhang genannten Erzeugnissen in
Form von Waren, die nicht unter Anhang I des Vertrags
fallen, anzuwenden sind, wurden durch die Verordnung
(EG) Nr. 300/2004 der Kommission (2) festgesetzt.

(2) Die Anwendung der in der Verordnung (EG) Nr. 300/
2004 enthaltenen Vorschriften und Kriterien auf die
Angaben, über die die Kommission gegenwärtig verfügt,

führt dazu, dass die gegenwärtig geltenden Ausfuhrer-
stattungen entsprechend dem Anhang zu dieser Verord-
nung zu ändern sind —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in der Verordnung (EG) Nr. 300/2004 festgesetzten Erstat-
tungssätze werden wie im Anhang zu dieser Verordnung ange-
geben geändert.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 13. März 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 12. März 2004

Für die Kommission
Erkki LIIKANEN

Mitglied der Kommission
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(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1. Verordnung zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 39/2004 der Kommission (ABl. L 6
vom 10.1.2004, S. 16).

(2) ABl. L 20 vom 20.2.2004, S. 22.



ANHANG

Bei der Ausfuhr bestimmter Erzeugnisse des Zuckersektors in Form von nicht unter Anhang I des Vertrags
fallenden Waren ab dem 13. März 2004 geltende Erstattungssätze

KN-Code Warenbezeichnung

Erstattungssätze in EUR/100 kg (1)

bei Festlegung der Erstattungen im
Voraus in den anderen Fällen

1701 99 10 Weißzucker 46,97 46,97

(1) Mit Wirkung vom 1. Juli 2003 sind diese Sätze nicht anwendbar auf nicht unter Anhang I des Vertrags fallende Erzeugnisse, die nach
Estland, Lettland, Litauen, in die Slowakische Republik, nach Slowenien oder in die Tschechische Republik ausgeführt werden, sowie
auf die in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 999/2003 genannten Erzeugnisse bei der Ausfuhr nach Ungarn. Mit Wirkung
vom 1. November 2003 sind diese Sätze nicht anwendbar auf nicht unter Anhang I des Vertrags fallende Erzeugnisse bei der Ausfuhr
nach Malta.
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